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Textliche Festsetzungen, Kennzeichnungen, Hinweise und Empfehlungen
zum Bebauungsplan Nr. 34 Ka-Me

In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen des Planes werden planungsrechtliche
Festsetzungen gem. § 9 BauGB wie folgt getroffen:

1. Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Nutzung des Parkplatzes im
nördlichen Planbereich und die Ausfahrt aus der geplanten Tiefgarage über diesen Park-
platz in der Zeit von 22:00 bis 6:00 Uhr ausgeschlossen ist.

Sofern der geplante offene Parkplatz auch in der Zeit von 22.00 bis 06.00 genutzt wer-
den soll, ist über ein Gutachten im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens die Ein-
haltung der entsprechenden Immissionsgrenzwerte nachzuweisen. Gegebenenfalls sind
Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen

2. Für den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Art der baulichen
Nutzung „Allgemeines Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) festgesetzt. Anlagen gem. § 4 (3) Nr.
1 bis 3 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig.

3. Die Verwertung von Recycling-Baustoffen oder mineralischen Stoffen aus industriellen
Prozessen kann nachteilige Auswirkungen auf die Beschaffenheit von Grundwasser ha-
ben. Aus diesem Grund bedarf die Verwendung derartiger Materialien z.B. als Trag- oder
Gründungsschichten oder zur Flächenbefestigung einer wasserrechtlichen Erlaubnis
gemäß § 7 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Diese Erlaubnis ist bei der Kreisverwaltung
Unna, Fachbereich Natur und Umwelt zu beantragen. Die Verwertung von industriellen
Reststoffen ist auf Grundstücken, die der Wohnnutzung dienen, ausgeschlossen.
Im Rahmen des Erlaubnisantrages, der mindestens 4 Wochen vor Einbaubeginn bei der
Kreisverwaltung Unna in zweifacher Ausfertigung einzureichen ist, sind Daten zum vor-
gesehenen Einbaumaterial (Art, Menge, Herkunft, Gütenachweis oder Einzelanalyseda-
ten) sowie zum Einbauort (Einbauzweck und Einbautiefe, Einbaumächtigkeit, Unter-
grundverhältnisse, Grundwasserflurabstand, Übersichtslageplan, Lageplan 1: 1.000, ggf.
Detailzeichnung) vorzulegen.
Mit dem Einbau der Recyclingbaustoffe darf erst nach Erteilung der wasserrechtlichen
Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Unna begonnen werden.

4. Für die geplante „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen“ wird eine Bepflanzung mit heimischen, standortgerechten Feldgehölzen
festgesetzt. Zu pflanzen sind Sträucher mit Pflanzqualität zweimal verpflanzt, ohne Bal-
len, Höhe 100 cm und Bäume mit Pflanzqualität Heister, zweimal verpflanzt, ohne Ballen
Höhe 200 cm.

Artenliste Sträucher:

Hartriegel Hasel Weißdorn Pfaffenhütchen
Schlehe Hundsrose Salweide Grauweide
schwarzer Holunder echter Schneeball Faulbaum

Artenliste Bäume:

Feldahorn Hainbuche Esche Vogelkirsche
EberescheRotbuche
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Nachrichtliche Übernahme von nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festset-
zungen gem.  § 9 Abs. 6 BauGB:

1. Mit Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 33 Ka-Me gilt für den räumlichen Gel-
tungsbereich die vom Rat der Stadt Kamen am 30. 6. 1997 beschlossene Baum-
schutzsatzung auf Grundlage der §§ 4 und 28 der Gemeindeordnung NW (in der
Fassung der Bekanntmachung vom 13. 8. 1984) und gem. § 45 Landschaftsgesetz
NW.

Hinweise und Empfehlungen

1. Im Zuge der Baumaßnahmen anfallender, nicht verunreinigter Bodenaushub ist möglichst
im Plangebiet weiter- bzw wiederzuverwenden.

2. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale (kultur- und/oder naturgeschichtliche Bo-
denfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfär-
bungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, und auch Zeugnis-
se tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden.
Die Entdeckung von Bodendenkmalen ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde
und/oder dem Westfälischen Museums für Archäologie; Amt für Bodendenkmalpflege,
Außenstelle Olpe unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mindestens drei
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz
NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszu-
werten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu sechs Monaten in Besitz zu nehmen
(§ 16 (4) DSchG NW).

3. Bei entsprechenden Grundwasserverhältnissen kann bei Unterkellerung von Wohnge-
bäuden eine wasserdichte Ausbauweise erforderlich werden. Künstliche Grundwasser-
absenkungen erfordern Erlaubnisse nach § 7 Wasserhaushaltsgesetz. Für dauerhafte
Grundwasserabsenkungen mit Einleitung in das Kanalnetz kann auch für Gebäudedrai-
nagen keine Erlaubnis in Aussicht gestellt werden. Gegen zeitweise Grundwasserabsen-
kungen, die sich auf die Bauphase beschränken, bestehen in der Regel keine Bedenken,
wenn mit Erreichen der Auftriebssicherheit und Wasserundurchlässigkeit die Grundwas-
serhaltung eingestellt wird.

4. Um einen möglichst geringen Versiegelungsgrad zu erreichen sind bei der Anlage von
Stellflächen für Kraftfahrzeuge nach Möglichkeit Rasengittersteine, Schotterrasen, groß-
fugiges Pflaster o.ä. zu verwenden.


